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HINWEIS : 

1.)  Entgegen der vorstehenden Angabe handelt es sich hier  n i c h t  um
        die am 4. März 1962 in Bochum beschlossene Fassung der Satzung,

      denn die von der Mitgliederversammlung am 20. März 1966 in Hannover 
      beschlossenen Änderungen sind im Text bereits enthalten.

2)  Der im vorstehenden Text unter Ziffer  V. 2 c)  enthaltene Satz : 

      "Bei der Einberufung der Mitgliederversammlung sind 
   Wahlkandidaten bekanntzumachen." 

      wurde durch Beschluß der Mitgliederversammlung vom 20. März 1966
      bereits ersatzlos gestrichen.


